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Hinweise
Der vorliegende Bericht ist der dritte Qualitäts- und Risikomanagement (QRM) Bericht.
Er beinhaltet eine Beurteilung des Projekts aus externer Sicht. De r Bericht konzentriert
sich in dieser Periode auf die Würdigung,des Statug.des Leistungsfortschritts und der
Beurteilung der Auswirkung der in den beiden vergangenen Berichten hoch eingeschätz-
ten Leistungs- und Qualitätsrisiken auf den Projekterfolg.

Das QRM orient iert sich am Qualitäts- und Risikomanagementkonzept v1.0 v o m 26 , No-
vember 2019. Die Basis für den aktuellen Bericht bilden mehrere Projektstandgespräche
mi t dem Projektleiterteam, Besprechungen mit den Co-Präsidien Stufen Steuerungsaus-

schuss und Projektausschuss, ausgewählten Mitgliedern des Projektausschusses, Pro-
jektstatusreports, Protokolle des Steuerungsausschusses und des Projektausschusses,
sowie der z u m Berichtszeitpunkt aktuellen Unter lagen auf der Projektablage.

Die im Bericht abgegebenen Empfehlungen sind mi t diesem Symbo! ge-
kennzeichnet und mit der über alle Berichte fortlaufenden Zahl «x» num-

x meriert. Die zusammengefasste Liste aller aktuellen Empfehlungen befindet
sich im Anhang.
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Management Summa r y

Der QRM konzentriert sich im vorliegenden Bericht auf die Beurteilung des
Projektstatus, ohne die nach wie v o r im Bereich «Leistungsfortschritt» und
«Qualität» inzwischen zwar moderater aber nach wie vo r mittel-hoch einge-
schätzten Risiken aus den Augen zu verlieren. Die Auswirkung von Risiken
in den Bereichen «Termin» und «Aufwand & Kosten» auf den Projekterfolg
schätzt der QRM zur Ze i t tief-mittel ein, weshalb diese momentan akzep-
tiert werden können.

in der Berichtsperiode wurden gute Leistungsfortschritte erzielt, was zu ei-
ner Entspannung der Leistungsrisiken beigetragen hat. Der Projektscope
wurde geschärft, die Entwicklung der Sandboxen kommen voran und die
mi t Blick auf die Ausschreibung der Plattform «Just i t ia.Swiss» wichtige Vari-
antenbeschreibung liegt vo r . Eine externe Firma wurde mi t der Erstellung
eines Betriebskonzepts beauftragt, De r QRM empfiehlt die Vorstellungen
zum Betrieb und Weiterentwicklung der Lösung jetzt zu konkretisieren und
den Ausschre ibungsunter lagen beizulegen, weil diese den Inhal t der ange -
botenen Lösungen beeinflussen dürften.

Die Beschreibung des elektronischen Dossiers «eJustizakte + JAA» basiert
auf einem Prinzip der Modularisierung und liegt ebenfalls im Entwurf v o r ,

Die Weiterentwicklung bis zur Entscheidungsreife dürfte sich infolge der
Komplexität der Lösung allerdings noch hinziehen. Die Modularisierung der
JAA geht einher mi t der Individualisierung dessen Leistungsbezugs seitens
Bund und Kantone. Die Modularisierung hat Transparenz geschaffen aber
gleichzeitig auch ein voraussichtlich unterschiedliches Nutzungsverhalten
der Kantone zutage gefördert. De r QRM empfiehlt deshalb, ein für Gerichte,
wie Staatsanwaltschaften akzeptables Modell zu entwickeln, wie die JAA fi-
nanziert werden soll, was als Massnahme zur Vermeidung v o n leistungshin-
dernden Risiken beiträgt.

Die Projektorganisation wurde bereinigt und die Zusammenarbeit zwischen
der Projektleitung und dem Projektausschuss geregelt, was sich positiv auf
die Qualitätsrisiken ausgewirkt hat. Die Qualität und Effizienz von Entschei-
dungen kann nach Ansicht des QRM hingegen durch die Schärfung von Lie-
ferergebnissen und einer regelmässigen Wirkungsüberprüfung von organi-
satorischen Optimierungsmassnahmen weiter verbessert werden, was auch
z u r Entlastung von stark belasteten Schlüsseipersonen führen dürfte.

Im Vergleich zur aktuellen Planung befindet sich das Projekt im Verzug. Ne-
ben der zeitaufwendigen Klärung des Scopes hat auch die COVID-Pandemie
m i t einer empfindlichen Auswirkung auf die Milizorganisation der Fachberei-
che zu Verzögerungen beigetragen. Die Überarbeitung der Masterplanung
ist dringlich und sollte auf eine realistisch zur Verfügung stehende Kapazität
der Fachgruppen ausgerichtet werden. Im Rahmen der Überarbeitung der
Masterplanung empfiehlt der OQRM zudem zu prüfen, ob und wie sich eine
verzögerte Legiferierung auf den Ausschreibungstermin der beiden Lösun-

g e n auswirkt.
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2.1

Projektstatus

Nachfoigende Tabelle zeigt die Statuseinschätzungen der Projektleitung und
des QRM per Mitte A u g u s t . Basis für die Einschätzung bildete der Entwurf
des Projektstatusberichts PA13 zur Si tzung des Projektausschusses v o m
21.8.20, sowie verschiedene Gespräche mit der Projektleitung.

Dimension! Projektleitung ORM?

Leistungsfortschritt Geib Geib

Termine Gelb Gelb

Aufwand & Kosten Gelb Ds >
e n D a = E R S E E N - < 2 - m n W E D E B E F S E u

: ä t e e n : =Qualität an ,

Bis auf eine leichte Entspannung im Leistungsfortschritt, bleibt das Bild aus
Sicht des QRM im Vergleich zur letzten Berichtsperiode unverändert.

Leistungsfortschritt (Zielerreichung)
Obwohl im Leistungsfortschritt im Verständnis des Projektscopes Erfolge
und eine Versachlichung der Diskussion erzielt werden konnte, teilt der
QRM die Einschätzung «Gelb» der Projektleitung.

Das Projekt «Justitia 4.0» hat z u m Ziel, folgende Infrastrukturen z u r Verfü-
gung zu stellen:

= Eine Plattform «Justitia.,Swiss», welche den sicheren, rechtsgültigen
Datenaustausch zwischen allen Beteiligten ermöglicht

® Ein elektronisches Dossier («eJustizakte + JAA»), weiches eine Basis
bildet für den elektronischen Datenaustausch zwischen den betei l igten
Parteien

4 Httos://wiki.justitia40.ch/x/C4Y7, Abschnitt 5
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Jährliche Budgetierung

Auf der Basis des Masterplans hat die Projektleitung Beginn dieses Jahres
die Jahresplanung 2020/2021 erstellt. Sie wurde vom Steuerungsausschuss
an seiner S i tzung v o m 19.2.20 zur Kenntnis genommen und als sehr nr
ambitioniert aufgefasst®. D e m QRM stand z u m Berichtszeitpunkt keine
aktualisierte Version zur Verfügung, weshalb der (überholte) Plan aus der
letzten Berichterstattung abgebildet ist. Die Auswirkung auf die
Planungsqualität ist im Kapitel 2.2 eingeschätzt.

Die Planung ist gruppiert in Aktivitäten zur Beschaffung der Lösung, sowie
in solche der Fachgruppen und der Projektleitung. Der QRM geht in der
Folge n u r auf die beschaffungsrelevanten Aktivitäten ein, weshalb jene der
Fachgruppen und der Projektleitung in der folgenden Abbildung ausgegraut
sind.

01/2020 02/2020 Q3/2020 04/2020 01/2021 02/2021

BE

Entscheid STA 05.10 (PA 11.09.)

| 2)

5 Protokoll STA v o m 19.2.2020
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Abbildung 2: Jahresplanung 2020, Stand Steuerungsausschuss vom 19.2.20

Im Bericht 1-20 beurteilte der QRM aufgrund der damals herrschenden Si-
tuation den unklaren Scope als Hauptverursacher für verschiedene, hoch
eingeschätzte Risiken, welche den Leistungsfortschritt hindern und den Er-
folg des Projektes gefährden.

Die Auftei lung der durch Justitia 4.0 zu realisierenden Gesamtlösung auf die
Bereitstellung des Portals «Justitia.Swiss» für den sicheren, rechtsgültigen
Datenaustausch und auf die Realisierung der Lösung «eJustizakte + Justiz-
akte-Applikation (JAA)» als Basis für den elektronischen Datenaustausch
hat sich bewährt. Sie entkoppelt die Komplexität der Gesamt lösung und er -
möglicht die voneinander weitgehend unabhängige fachliche und technische
Schärfung des Betrachtungsgegenstands hinsichtlich der Beschaffung und
Bereitstellung der Lösungen.

Als Unterstützung des Prozesses zur Schärfung des Projektscopes wurde
durch eine kleine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus allen Projektebenen
(Steuerung, Führung und Ausführung) ein Grundsatzpapier erzeugt. Die all-
gemeinen Grundsätze (1-4) betreffen den gesamten Betrachtungsgegen-
stand des Projekts, wogegen die Grundsätze auf die Plattform «Justi-
t i a , Sw i s s » und die Kommunikation von und zu den vorhandenen IT-Lösun-
gen der Justizbehörden für den elektronischen Rechtsverkehr (ERV)und die
elektronische Akteneinsicht (eAE) ausgerichtet ist.

Paraliei zum vorliegenden Entwurf des Grundsatzpapiers, dessen Verab-
schiedung am PAvom 21.8 geplant ist, wurde die v om QRM empfohlene
Klärung des Scopes in mehreren Iterat ionen weitergeführt. Diese ist inzwi-
schen weit fortgeschritten. Untersuchungen haben ergeben, dass sich die
Unklarheiten weniger in der Fragestellung äussern, was zum Umfang der
Plattform «Justitia.swiss» gehört, sondern vielmehr zu jenen der elektroni-
schen Akteneinsicht (eAE), elektronischer Rechtsverkehr (eRV), sowie « e -
Justizakte + Justizakte-Applikation». Weitere, im Rahmen der Diskussionen
entstandene Fragen, beispielsweise inwieweit die Vollzugsstellen durch Jus-
titia bedient oder Videokonferenzfunktionen Teil des Projekts sind, konnten
insofern gelöst werden, als diese durch das Programm HIS behandeit wer -
den sollen®,

Protokoll PAv om 26.6, Se i te 7
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Nach Ansicht des QRM werden sich auch im weiteren Verlauf des Projekts
Abhängigkeitsfragen zwischen Justitia 4.0 und dem Programm HIS stellen.
Im Rahmen der Projektführung ist die Abs t immung damit sichergestelit,
dass Jens Piesbergen als Programmlei ter H IS auch Teil des Gesamtprojekt-
leiter-Teams Justitia 4 , 0 ist und somit den Austausch zwischen den Projek-
ten sicherstel l t , Der QRM weist au f die Wichtigkeit eines Abhängigkei tsma-
nagement zwischen Justitia 4.0 und dem Programm HIS hin und regt an ,
durch H IS zu erzeugende Lieferobjekte mit Abhängigkeit zu Justitia 4,0, im

Katalog der l ieferobjekte v o n Justit ia 4.0 ebenfalls aufzuführen.

Plattform «Justititia.S5wiss»

Die Definition des Umfangs der Plattform «Justitia.swiss», wie auch der u r -
sprünglich für den STA vom 10.6.2020 vorgesehene Strategieentscheid ist
weit fortgeschritten. Es liegen inzwischen eine stabilisierte Definition des
Scopes, das oben erwähnte Grundsatzpapier, wie auch eine für die Ent-

scheidungsfindung auf der Stufe der Projektsteuerung taugliche Beschrei-
bung möglicher Varianten vor. Nach Ansicht des QRM dürfte die auf einer
bevorzugten Variante basierende Strategieentscheidung nun rasch folgen,
damit die Projektleitung die Rahmenbedingungen erhält, um die beste-
hende IT-Architektur zu detaillieren und die Ausschreibungsunterlagen zu
erstellen.

Gemäss Vorschlag der Projektleitung zum Scoping der Plattform, soil die
Beschaffung der Lösung von der Beschaffung des Betriebs der Lösung, bzw.
der Gründung einer dafür vorgesehenen öffentlich-rechtlichen Körperschaft
entkoppelt werden. Aus Sicht QRM wird dies grundsätzlich begrüsst. Au f
diese Weise ist die Frage nach dem Betreiber der Plattform insofern entkop-
peit, als der Termin der Ausschreibung der Lösung nu r noch durch den Ze i t -
bedarf zur Festlegung des Beschaffungsgegenstands (zu beschaffende Vari-
ante bezüglich Lösung, wie auch die Modalitäten zur Entwicklung der Lö-
sung’), sowie zur Erstellung der Ausschreibungsunterlagen bestimmt ist.
Die Planbarkeit für die weiteren Schritte zur Realisierung der Lösung ist da-
mit gegeben. Um die Beschaffung der Lösung , wie auch des Betreibers der
Lösung beschaffungsrechtlich konform und risikominimiert durchzuführen
regt der QRM an, den Ausschreibungsprozess durch externe Beschaffungs-
spezialisten begleiten zu lassen (wie im Rahmen des noch nicht verabschie-
deten Beschaffungskonzepts v o n der Projektleitung vorgeschlagen).

Elektronisches Dossier «eJustizakte + JAA»

Auch in der Festlegung des Scopes bezüglich «eJustizakte + JAA» konnten
Fortschritte erzielt werden. Auf Basis der v o n der Projektleitung vorgeschla-
genen Aufteilung der Lösung auf verschiedene Module, welche den Funkti-
onsumfang der Lösung «eJustizakte + JAA» in Summe beschreiben, konnte
Transparenz geschaffen werden. Der Projektausschuss hat sich in den Si t -
zungen vom 3.6.2020 und 26.6.2020 inhaltlich vertieft damit auseinander-
gesetzt.

7 Festlegung des Kunden-Lieferantenverhältnisses, Werkvertrag mi t einem Lieferanten vs. Rahmen-
vertrag mi t mehreren Partnern auf der Basis einzelner Dienstleistungsaufträge, klassische SW-Ent-
wicklung als Werk vs. agile Vorgehensweise, Evaluation und Wahl des Beschaffungsverfahrens, etc.
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Die Modularisierung «eJustizakte + JAA» hat auf der einen Seite einen w e -
sentlichen Beitrag geleistet, sich mi t dessen Scoping auseinanderzusetzen.
Aus Sicht der Kantone würden diese aus der Gesamt lösung nur jene Module
beziehen und finanzieren müssen, welche sie auch wirklich benötigen. D ie -
ses Prinzip der Modularisierung birgt auf der anderen Sei te aber auch Ge-
fahr, dass die Kosten für die Realisierung der Gesamtlösung nicht mit te ls
einem einfachen Verteilschlüssel auf die Kantone verteilt werden können,
sondern individuelle, verursachergerechte Modelle gesucht werden müssen.
Ebenfalls kann dies dazu führen, dass einige Module nicht kostentragend
sind und irgendwie querfinanziert oder anderweitig finanziert werden müs-
sen. De r Umgang mi t dieser Situat ion soll möglichst früh geklärt werden.
Der QRM verweist dabei auf seine Empfehlung 10 im Kapitel 3.2.1 dieses
Berichts.

Sandboxen

Nach Aussage der Projektleitung kommen die vier definierten Sandboxen
gut v o r a n , Während die Sandbox Infra.SB (FR und GE) Erkenntnisse an die
Fachgruppen FG1 (Portail «Justitia.Swiss») und FG2 «ERV + eAE» zuhan-
den der Plattform "Justitia.swiss" liefern soll, werden dies die Sandboxen
SGund ZH für die Fachgruppen FG03 «eJustizakte» und FG04 «Justizakte-
App» zuhanden der Beschaffung der Lösung «eJustizakte + JAA» tun. Im
Rahmen der Projektorganisation ist M. Erni für die Sandboxen zuständig
und sichert in dieser Rolle die aus den Sandboxen gewonnenen fachlichen,
organisatorischen und technischen Erkenntnisse. De r QRM erachtet es als
wesentlich, dass die Erkenntnisse aus den Sandboxen in die laufenden Ar -
beiten der Fachgruppen, namentlich in die Anforderungsdokumente einflies-
sen und regt an, diese möglichst zu formalisieren, damit der Beschaffung
der Plattform «Justitia.swiss», wie auch der Lösung «eJustizakte + JAA>» ei-
nen möglichst hohen und akzeptanzfördernden Praxisbezug verliehen w i r d ,

Betrieb und Betriebskonzept

Gemäss aktuellem Entwurf des Beschaffungskonzepts sollen Beschaffungen
für das Projekt Justitia 4.0 mit Rechtsnachfolge an eine noch zu definie-
rende Betriebsgesellschaft erfolgen. Die anzuschaffenden Beschaffungsge-
genstände insbesondere die Plattform Justitia.Swiss und die Justizakte Ap-
plikation sollen nach Gründung der öffentlich-rechtlichen Körperschaft die-
se r zum Betrieb und z u r Wartung übergeben werden?®.

Ob und welche öffentlich-rechtliche Körperschaft für den Betrieb der Lösung
zuständig sein wird, ist momentan noch of fen , Z u r Frage, wie der künftige
Betrieb der beschafften Lösungen ablaufen soll, wurde in der Berichtsperi-
ode eine externe Firma mit der Erstellung eines Betriebskonzepts beauf-
tragt. Der OQRM geht davon auf, dass im Rahmen dieses Betriebskonzepts
auch Fragen nach der Weiterentwicklung der Lösung(en) geklärt werden?.

Auch wenn die für den Betrieb der Lösungen zuständige Be-
triebsgesellschaft noch nicht bestimmt bzw. beschafft ist, erach-
tet der QRM es als wichtig, die Erstellung des Betriebskonzepts

9 aufdie Bedürfnisse der künftigen Betriebsgesellschaft auszurich-
ten und dieses den Ausschreibungsunterlagen beizulegen. I nsbe -

sondere deshalb, weil dieses Konzept den Inha l t der Lieferantenangebote
beeinflussen dürfte.

8 0 . 9 1 vom 17.8.20, Kapitel 6.1, erster Abschnitt Seite 10 und 6.1.4 zweitletzter Abschnitt Sei te 11

9 Siehe Empfehlung 7 Assessmentbericht Baden-Württemberg https://wiki. just i t iat0.ch/x/BOZIAQ ,
dem PAv om 21.8.20 zur Kenntnisnahme vorgelegt
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Gesetzgebung

im Rahmen der COVID-bedingten Verschiebungen hat der Bundesrat Ende
März das E-Justice-Gesetz als nicht dringend eingestuft, was zu Verzöge-

rungen im Gesetzgebungsprozess geführt hat. Der Vorentwurf des Bundes-
gesetzes über die elektronische Kommunikation in der Justiz (BEK) ist in-
zwischen bereinigt und die Ämterkonsultation mi t Frist bis 8. Juli 2020
durchgeführt. Die Vernehmlassung ist pe r Ende Oktober 2020 vorgese-
hen!P, Die Differenzen zwischen dem Bundesamt für Justiz und dem Bun-
desgericht bezüglich Verordnungskompetenz (Verordnungskompetenzen
des Bundesrats, Regelungskompetenzen der öffentlich-rechtiichen Körper-
schaft, Verordnungs- und Regelungskompetenzen in den Verfahrensgeset-
zen)!! konnte nach wie v o r nicht bereinigt werden und hat hohe Priorität.

2.2 Qualität (vereinbarte und erwartete Ergeb-
nisqualität)
Zu r Beurteilung der Projektqualität hat sich der QRM weiterhin auf die Prü-
fung der Ergebnisqualität von Lieferobjekten und die kritische Würdigung
der mittlerweile in Kraft gesetzten angepassten Projektorganisation und -
planung konzentriert!?,

Der Projektmanagementplan®? (HERMES: «dient als einheitliche Handlungs-
_ grundlage für alle Projektbeteiligten») und soll durch die Projektleitung bei
relevanten Änderungen regelmässig nachgeführt werden. o

Transparenz und Detail l ierung der Lieferergebnisse

Im Kapitel 6 des Projektmanagementplans ist das Verfahren z u r Prüfung
von Lieferobjekten für den QRM nachvollziehbar und zweckmässig beschrie-
ben ,

De r Projektstrukturplan!? wurde im Sinne der Empfehlung 1 aus dem QRM
Bericht 1-20 angepasst und enthält eine Übersicht der Lieferobjekte, sowie
einen Plan, bis wann diese zu erstellen sind. Die Übersicht der Lieferobjekte
wurde von der Projektleitung anlässlich der Si tzung des Projektausschusses
v o m 21.1.2020 präsentiert und von der Projektleitung aktuell gehalten. Die
Liste enthält auch Ergebnisse aus den Sandboxen. Die Projektleitung ist der
Anregung des QRM aus dem QRM-Bericht 2-20*? gefolgt und hat die auf der
Liste aufgeführten Ergebnisse mi t den für deren Abnahme zuständigen Stel-
len ergänzt. Es l iegt nun eine aus der Sicht des QRM gute und zweckmäs-
sige Übersicht von geplanten und erzeugten Lieferergebnisse?® vo r .

o sF r ee :v o m5 & P ren e n n e n n r

https://wikJustitia40,.cchixihAyvi
15 ‚Anregung aufder Seite 10desBerichts

16 https:w i k i justitiadO.ch/x/hav.J
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17 Vernehmlassung durchPA vom 8.5.20 und Genehmigung durch STA vom 10.6.20

Das Lieferergebnis «E22 GPL - Klärung des Scopes des Projekts Justitia
4.0» befindet sich im Review, ist weit fortgeschritten und dürfte kurz vo r
der Genehmigung durch den STA stehen. Die Vernehmlassung dieses de-
taillierten Dokuments durch den PAerforderte einen grossenAufwand sei-
tens Projektieitung, wie auch seitens Projektausschuss, was sicherlich auf
die Wichtigkeit dieses Ergebnisses auf den weiteren Projektverlauf hinweist.
Rückblickend ist die Frage legi t im, ob der PAsich wirklich mit diesem De-
taillierungsgrad auseinandersetzen musste, um gu te Entscheide fällen zu
können. Der ORM regt im Rahmen der laufenden Überarbe i tung der Pro-
jektp lanung an, den Grad der Detaill ierung der für die Projektsteuerung zu
liefernden Ergebnisse anlässlich eines Vorgesprächs mi t den Co-Präsidenten
des Projektausschusses festzulegen und die für die Projektsteuerung reie-
vanten Ergebnisse aniässlich einer kommenden Si tzung des Projektaus-
schusses zu präsentieren. Die Umsetzung der An regung dürfte sich positiv
auf die Transparenz der Berichterstattung auswirken und die gute Zusam-

menarbeit zwischen der Projektführung und -steuerung hinsichtlich der
Qualität und der Effizienz von Entscheiden weiter verbessern,

Projektorganisation, und -Planung

In seinem Bericht 1-20 hat der QRM im Rahmen seiner geschilderten kri-
tischen Risikosituation besonders solche hervorgehoben, welche die Quali-
tät von Entscheidungen, sowie die Zielerreichung des Projekts behindern.
Namentlich hat er auf Mängel in der Projektorganisation hingewiesen und
mit den Empfehlungen 2 und 7 Verbesserungen vorgeschlagen, welche von
den Co-Präsidien PAund STA, sowie von der Projektleitung angenommen
wurden. In der Folge wurde die Projektorganisation überarbeitet und Re-
geln definiert, welche die Zusammenarbeit zwischen der Projektleitung und
dem Projektausschuss verbessern sollen. Die beiden Massnahmen wurden
durch den Projektausschuss vernehmlasst und v om Steuerungsausschuss
genehmigt!?, Der QRM erachtet die von ihm vorgeschlagenen Empfehlun-
gen zur Verbesserung der Projektorganisation und Zusammenarbeit mit
dem Projektausschuss als umgesetzt und regt an, die Wirkung der Verbes-
serungen anlässlich eines Vorgesprächs zwischen Co-Präsidien PAund STA,
sowie Projektieitung zu evaluieren und die in Kraft getretenen Massnahmen
gegebenenfalls punktuell nachzubessern.

Im Gegensatz zum Stand der Ergebnisstrukturplanung (welche einen guten
Stand erreicht hat) ist die Nachführung der Projektorganisation, wie auch
der Terminplanung in den Projektführungsunterlagen nicht erfolgt, auch
wenn sich wesentliche Elemente in diesen Planungsbereichen geändert ha-
ben. Der QRM vermutet, dass die Projektleitung Priorität in die Bereinigung
des Scopes, wie auch der Projektorganisation gesetzt hat und Infolgedessen
die Nachführung der Planung vernachlässigen musste. In seinem Bericht 2-
20 hat der ORM angeregt, den Masterplan zu überarbeiten und den nach
aktueller RACI!® vorgesehenen Gremien zum Beschluss vorzulegen. Die
Projektleitung ist sich der Dringlichkeit bewusst, weshalb der QRM an dieser
Stelle auf eine Empfehlung verzichtet. Dami t sich die Projektleitung besser
auf ihre planerischen Aufgaben konzentrieren kann, regt der QRM an, Con-
trol l ingtät igkei ten und Aufgaben zur Au fbere i tung v o n Informationen konse-
quent dem Projektmanagementoffice (PMO) zu delegieren und dieses nöti-
genfal is zu verstärken.
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2.3 Termine

De r QRM teilt die (gelbe) Statuseinschätzung der Projektleitung aus der
letzten Berichtsperiode, Auch mit Blick auf den positiven leistungsfort-
schritt und die verbesserte Qualität der Ergebnisplanung befindet sich das
Projekt in einem Planungsrückstand. De r QRM erachtet es auch für die
Plattform «Justitia.swiss» als nicht mehr realistisch, den Beschaffungsge-
genstand festzulegen und die Ausschreibungsunterlagen noch früh genug
zu erstellen, damit im Januar 2021 ausgeschrieben werden kann, was von
der Projektleitung bestätigt wurde!?,

Die COVID-Pandemie hat zusätzlich zu Verzögerungen beigetragen. Pro-
jektbeteiligte aus der Justiz, welche in den verschiedenen Fach-, Arbeits-,
und Teilprojektgruppen (Sandboxes) mitarbeiten, waren teilweise mi t drin-
genden Arbeiten im Zusammenhang m i t der Krise absorbiert. Ein Teil der
Gruppen konnte jedoch ihre Arbeit per Videokonferenz weiterführen, ein
anderer Teil war gezwungen, seine Workshops um einige Wochen zu ve r -

schieben. Nach Aussage der Projektleitung konnten die Arbeiten seit dem
11. Mai in allen Arbeits- und Fachgruppen wieder aufgenommen und fortge-
führt werden.

Das Projekt nähert sich gemäss aktuellem Masterplan dem Übertritt in die
Phase Realisierung, was nach Ansicht des QRM unrealistisch geworden ist.
Die Projektleitung geht nach der an der Sitzung des Steuerungsausschusses
v om 19.2.20 vorgestellten Jahresplanung 2020/2021vor (siehe Abbildung
2). Sie basiert auf der Entwicklung von zwei, voneinander weitgehend un-
abhängigen Lösungen, nämlich der Plattform «Justitia.swiss» und der «e-
Justizakte + JAA». Diese Aufteilung ha t sich in der Diskussion des Scopes,
wie auch im Vorgehen zur Herleitung des Strategieentscheids der beiden
Lösungen bereits bewährt. Im Zuge der laufenden Überarbeitung der Mas-
ter - und Jahresplanung regt der QRM an, die Phasen zur Bereitstellung der
beiden Lösungen getrennt voneinander zu planen. Ebenfalls soll der Einsatz
einer agilen Vorgehensweise zu r Real is ierung und Bereitstel lung der Lösun-
gen erwägt werden. Das Portal «Justitia.swiss» wird mit grosser Wahr-
scheinlichkeit früher in die Phase «Real is ie rung» übertreten können als die
«alustizakte + JAA», bei welcher sich die Konzeptphase noch hinziehen
dür f te , Ein Festhalten an einer «starren» Phasenplanung würde uner-
wünschte Planungsverzerrungen hervorrufen, welche die Nachvollziehbar-
keit des Handelns erschweren und einen effizienten Leistungsfortschritt be-
hindern würde.

19 ‚ D e r Masterplan wird für eine nächste Sitzung angepasst werden müssen; die noch 2020 geplante
Ausschreibung wird wohl kaum möglich sein“ (Protokoll PA vom 6.3.20 zum Stand des Projekts)
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2.4 Aufwand & Kosten
Der Leistungsfortschri t t erfordert Aufwand. Die Projektleitung unterscheidet
in ihrer Berichterstattung zwischen Aufwand, der ausgabenwirksam einge-
kauft wird (Kosten) und jenem, welcher durch interne Kräfte erbracht wird
(Aufwand).

Auch wenn der QRM den Sta tus des gesamthaft geleisteten Aufwands (Auf-
wand & Kosten) als unproblematisch (Grün) einstuft, te i l t er die v o n der
Projektleitung gemeldete angespannte Si tuat ion beim durch interne Kräfte
geleisteten Aufwand. Die Projektleitung ist stark engagiert und steht unter
grossem Druck. Wie im Kapitel 2.2 im letzten Abschnitt bereits erwähnt,
hat sich diese Belastung dadurch geäussert, dass sich die Projektleitung in-
folge Termindrucks und hohem Interaktionsgrad mit den Steue rungsg re -

mien auf die Erzeugung der Fachergebnisse konzentriert hat und operatio-
nelle Planungsaufgaben vernachlässigen musste. Nach Ansicht des QRM
äussert sich diese Belastung auch im Prinzip der Milizbesetzung der Fach-
gruppen: Auch wenn durch dieses Prinzip eine optimale Fachexpertise m o -
bilisiert werden kann und der föderale Zusammenhang gefördert wird, birgt
sie auch Gefahr, dass bei prioritätsbedingter Reduktion oder Ausfall einer
Schlüsselperson leistungshindernde Aufwandseinbussen In Kauf genommen
werden müssen. Diese können in Ermangelung von Alternativen kurzfristig
nu r durch die Projektleitung persönlich kompensiert werden. Auch wenn die
Projektleitung in ihrer aktuellen Berichterstattung die Lage infolge der An-
stellung einer zusätzlichen juristischen Fachkraft als «PL-Fach» entspannt
darstellt, dürfte die Besetzung der Fachgruppen durch Milizkräfte m i t grös-
serem Pensum eine Herausforderung auf der Führungs-, wie auch S teue -
rungsebene des Projekts bleiben.

De r ORM verweist auf die Empfehlung 4 aus seinem Bericht 1-20 (knappe
Besetzung der Fachgruppen) und regt an, die Überarbeitung der Masterpla-
nung auf die realistisch zu r Verfügung stehende Kapazität der Fachgruppen
auszurichten, sowie während der Projektabwicklung auftretende Fähigkeits-
lücken in Zusammenarbeit mit den Co-Präsidenten des Projektausschusses
rasch zu füllen.
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3  R i s i k e n

3 , 1 Projektabwicklungsrisiken (Bottom Up)
Gemäss HERMES ist die Projektleitung für die Führung des Qualitäts- und
Risikomanagements verantwortlich.

Die nachfolgende Übersicht ist eine grafische Repräsentation der von der
Projektleitung geführten Risiken. Die umrandeten Risiken ( R i , R4, R6 und
R i i ) stehen aus Sicht der Projektleitung in der Verantwor tung des Projekt-
bzw. Steuerungsausschusses, wogegen sich für die restlichen Risiken die
Projektleitung in der Verantwortung sieht. Die Tendenz gegenüber der letz-
ten Berichtsperiode ist mit der Einfärbung der Risikobeschreibung darge-
stelit20,

Im Vergleich zu r letzten Berichterstattung kamen keine weiteren Risiken
hinzu und es auch keine weggefallen.

R i 1 : Unklarer Scope und
falsch gesetzte Prioritäten
hindert die Fortführung des
Projektes

R4: Leistungseinbussen infolge
Finazierungsproblemen oder
ungenügender Ressourcenabdeckung

R9: Unklarheit der Gliederung
der Sandboxen mindert die
Qualität der Lösung

R2:
Benutzer behindert die
Fortführung des Projektes

R12: Unterschiedliche
Vorstellungen bei den
zahlreichen Stakeholdern

Eintrittspyahrscheintikkhkeit {1-6}
R 1 4 ; Überregulierung
der Aktenstruktur und
der eJustizakte R10: Die Lösung kann 2020

nicht ausgeschrieben werden

R3: Der Digitalisierungseffekt der j R S ; Die Tragweite
. j d i t ä

Lösung scheitert am Widerstand des rd
der kommerziellen Anbieter unterschätzt

Abbildung 3: Projektabwicklungsrisiken Bottom-Up aus Sicht Projektleitung

Auf den ersten Blick haben sich die Risiken genereii leicht entspannt. Bis
auf das Risiko R& (Legiferierung), welches sich akzentuiert hat, ist die Ein-
schätzung der restlichen Risiken unverändert oder haben sich gar ent-
spannt. Zu den Top Risiken (höchste Risikowerte) gehört nach Einschät-
zung der Projektleitung neben dem erhöhten Terminr is iko der verzögerten
Legiferierung (R6) auch das Qualitätsrisiko, dass unterschiedliche Vorstel-
lungen bei den Stakeholdern die Entscheidungsfindung erschweren.

20 Grün: entspannt; Rot: akzentuiert
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3.2 Projektrisiken (Top Down)
Obwohl sich die Terminrisiken akzentuiert haben schätzt der QRM die Pro-
jektrisiken generell entspannter ein als in den vorhergehenden zwei Be-
richtsperioden, Die Projektabwicklungsrisiken haben sich besonders in den
Bereichen entspannt, welche sich auf den Leistungsfortschritt und die Qua-
l i tä t auswirken.

Auswirkungs- Auswi rkung auf Eintrittswahr- - Veränderung zu Empfehlung
Dimension?! Projekterfolg scheinlichkeit Vorperiode?? Risikostrategie

Leistungsfort- Koch S Vertmindern
schritt

Termine Tief-Mittel

Aufw. & Kosten Mittel

Qualität

20 | | i
5 i | i

x | - Qualität3 Aufwand& | ;
oa .. Kosten 0 . . . 0 0 . IR
e ! |
u { |= | | ’
5 | N !
© 3 4 jbe |
c i= !x |
3 |
{ |

ı

0 1 2 3 4 5 6

Eintrittswahrscheinlichkeit

Abbi ldung 4: Aktuelle Projektrisiken aus Sicht QRM

Grundsätzlich schätzt der QRM die Risiken mit Auswirkung auf den Leis-
tungsfortschritt (Gefährdung von Projektzielen und -ergebnissen als Ganzes
oder in Teilen), sowie auf die Qualität (Gefährdung von Entscheidungen,
Qualitätsvorgaben oder -erwartungen an Lieferergebnisse) z u r Zei t nach
wie vor am höchsten ein.
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3.2.1

‚Leistung - Qualität

|
„Aufwand3
& Kosten
er 1 T Ei 3 %2

Eintrittswahrscheinlichkeit

Auswirkung auf den Leistungsfortschritt?

Neben dem im Kapitel 2 .1 erwähnten unklaren Scope als Hauptverursacher
von Leistungseinbussen hat der QRM in seinem Bericht 1-20 auch die
knappe Besetzung der Fachgruppen als Risiko aufgeführt, welches sich auf
den Leistungsfortschritt negativ auswirken kann.

In der Berichtsperiode haben sich alle Ebenen des Projekts mi t dem Scope
befasst, was zu einer erwünschten Versachlichung der Diskussion geführt
hat. Deshalb schätzt der QRM die Eintretenswahrscheinlichkeit der teis-
tungsbehindernden Risiken generell tiefer ein, als in den vergangenen zwei
Berichtsperioden. Er schlägt vor, die Auswirkung dieser Risiken mi t entspre-
chend wirksamen Massnahmen weiterhin zu vermindern.

Im Gegensatz zur Definit ion der Plattform «Just i t ia ,swiss» erwartet der
ORM noch Schwier igkei ten in der Festlegung des Betrachtungsgegenstands
«eJustizakte + JAA», obwohl auch in diesem Bereich inzwischen Fortschritte
erzielt werden konnten. Wenn der Betrachtungsgegenstand der Plattform
«Just i t ia ,swiss» den Kern des BEK trifft und dessen Realisierung auf Zu -
s t immung aller Kantone, Staatsanwaltschaften und Gerichte stossen dürfte,
wird eine Überregulation der Aktenstruktur (R14) die Lösungsfindung für
eJustizakte hindern wird eine Standardisierung der Justizaktenapplikation
JAA erschweren.

D ie Modularisierung der JAA geht einher mi t der Individualisie-
rung dessen Leistungsbezugs seitens Bund und Kantone. Als Teil
der Vorbereitung für den Strategieenischeid JAA empfiehlt der

10 QRM der Projektleitung in Zusammenarbeit mi t den Co-Präsi-
denten des Projektausschusses, ein für Gerichte, wie S taa l san -

waltschaften akzeptables Model l zu entwickeln, wie die JAA finanziert wer -
den soll. Das Finanzierungsmodell ist Teil des Strategieentscheids «eJustiz-
akte + JAA», auf dessen genehmigter Basis der Steuerungsausschuss die
Finanzierung sicherstellen kann.

Eine (zu) knappe Besetzung der Fachgruppen ist ein Risiko, welches sich
auf den Leistungsfortschritt negativ auswirken kann. Wie im Kapitel 2.4 die-
ses Berichts bereits erwähnt, dürfte die Besetzung der Fachgruppen durch
Milizkräfte mi t grösserem Pensum eine Herausforderung au f der Führungs-,
wie auch Steuerungsebene des Projekts bleiben. Der QRM verweist an die-
ser Stelle auf seine Anregung auf der Seite 12 dieses Berichts.

23 Getrieben durch: R2: Der Widerstand der Benutzer hindert die Fortführung des Projektes, R3 : De r
Digitalisierungseffekt der Lösung scheitert am Widerstand der kommerzielien Anbieter, R4: Leis-
tungseinbussen infolge Finanzierungsproblemen oder ungenügender Ressourcenabdeckung, R5: Die
Tragweite und Komplexität des Vorhabens wird unterschätzt, RI1/Ri3: Unklarer Scope und falsch
gesetzte Prioritäten hindert die Fortführung des Projektes, Ri14: Überregulierung der Aktenstruktur
und der eJust izakte,
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3.2.2 Auswirkung auf die Qualität?‘

Die Umsetzung der Empfehlung 7 des QRM aus seinem Bericht 1-20 hat zu
einer neuen Projektorganisation geführt. Sie beruht auf der Neuausr ichtung

nach Fachbereichen und Hauptlieferobjekten, anstatt nach Themen. Folglich
können die Verantwortlichkeiten klarer und gemäss den fachlichen Kompe-
tenzen der Führungspersonen zugewiesen werden. Die Fachverantwortung

Leistung;Ei, Qialität

"Aufwand wird innerhalb der Gesamtprojektleitung v o n 3. Bühler und die technische
„& Kos ! Verantwortung von \. Meyer wahrgenommen.
a 1 3 3 £ &

Eintrittswahrscheinlichkeit Auch wenn die Auswirkung der neuen Projektorganisation auf die Qualität
der Projektabwicklung infolge der knappen Bewährungszeit noch nicht ab-
schliessend beurteilt werden kann und periodisch überprüft werden solite?®,
hat die klare Zuordnung von Verantwortlichkeit, sowie die Verbesserung
der Projektmanagementinstrumente?® nach Ansicht des QRM schon jetzt
positive Wirkung erzielt.

Der QRM beurteilt die Auswirkung der qualitätsbezogenen Risiken auf den
Projekterfolg deshalb generell tiefer als in den vergangenen zwei Berichts-
perioden. Die Entretenswahrscheinlichkeit schätzt der QRM allerdings wei-
terhin hoch ein und schlägt vor, diese mit entsprechend wirksamen Mass-
nahmen weiterhin zu vermindern. Er verweist an dieser Stelle auf die ve r -
schiedenen An r egungen im Kapitel 2.2 dieses Berichts, sowie auf seine aus-
führliche Analyse im Kapitel 3.2.2 des QRM-Berichts 1-20.

3.2.3 Terminliche Auswirkung?

In der Phase Konzeption ist die Auswirkung terminbeeinflussender Risiken
auf den Projekterfolg eher moderat (was sich in den Folgephasendurch ein-
gegangene Verbindlichkeiten und Abhängigkeiten zu Umsystemen ändern
kann). Wie der Projektverlauf gezeigt hat, ist die Wahrscheinlichkeit von

steeistuNg.; Gua l t a t
I:
1
i
Hi

s

A
1

: | a Verzögerungen hoch und dürfte es auch bis auf Weiteres bleiben. Die Aus-
Aufwanı4 Tee wirkung faktisch eingetretener oder wahrscheinlichen Verzögerungen?® blei-
& Kos .r ben klein, weshalb der QRM vorschlägt, die Risiken, welche zu Verzögerung
MT führen können, zu akzeptieren.

Eintrittswahrscheinlichkeit . ,
Unklar hingegen ist dem QRM die Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer
verzögerten Legiferierung und wie sich diese auf den Projekterfolg auswirkt.
Soweit der QRM die Sachlage überklicken kann, ist die Beilegung der Diffe-
renzen zwischen Bundesamt für Justiz und dem Bundesgericht bezüglich
Verordnungskompetenz im direkten Einflussbereich des Projekts. Im Pro-
zess der Legiferierung ist das Projekt allerdingsfremdbestimmt.

24Getrieben durch: Ri:Handlungsunfähigkeit infolgekomplexer Projektorganisation / Governance, RB:
Ineffiziente Projektführung infolge unklarer Governance im PL-Team, R9: Unklarheit der Gl iederung
der Sandboxen mindert die Qualität der Lösung, R12: Unterschiedliche Vorste l lungen bei den zahl-
reichen Stakeholdern, R17 : Informat ion der Gremien.

25 Siehe AnregungdesORM(Wirkungsüberprüfung)aufderSeite11
26 Siehe Abschnitt «Transparenz der Lieferobjekte im Kapitel 2.2 mi t der entsprechenden Anmerkung

des QRM auf derSei te 10

E23] Getrieben durch: R6: Die Lösung kann nicht ausgeschrieben werden, weil sich der Rechtsetzungs-
prozess verzögert, R7: D ie Beschaffung dauert länger als geplant, R10: Die Lösung kann 2020 nicht
ausgeschriebenwerden.

28 'Kommunizierte TerminefürdieMasterplanung,Verschiebung vvonn Strategieentscheidungen,Aus
schreibungstermin Plattform, etc.
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3.2.4

0 ı E 3 4 ‘ G

Eintrittswahrscheinlichkeit

UNEZHtel

Nach Einschätzung des QRM dürfte namentlich die ungeklärte Verordnungs-
kompetenz bezüglich Trägerwandel (Umwandlung von papierförmigen Ein-
gaben und Dokumente in elektronische Dokumente) und die Definition des
Formats der Dokumente die zu erstellenden Ausschreibungsunterlagen be-
einflussen und den Ausschreibungsprozess im Falle einer Weiterführung des
Dissens stören oder gar verzögern, In seiner An regung auf der Seite 10 des
QRM Berichts 2-20 hat der QRM vorgeschlagen, die Auswirkung der Verzö-
gerung in der Legiferierung auf den Projekterfolg zu prüfen, was die Pro-
jektleitung im Rahmen der Neuplanung des Projekts aufgenommen, nach
Ansicht des QRM bislang allerdings nicht befriedigend umgesetzt hat. Nach
erfolgten In terv iews mit Projektbeteiligten stellt der QRM eine unterschied-
liche Wahrnehmung der Kritikalität dieser Auswirkung fest,

De r QRM empfiehlt, die Auswirkung der Verzögerung in der l.e-
giferierung des BEK auf den Erfolg des Projekts Justitia 4.0, n a -

& mentlich auf den Ausschre ibungsprozess der Plattform «Justi-
11 tia.swiss» und die Lösung seJustizakte + JAA» zu prüfen und in

die Überarbeitung der Masterplanung einfliessen zu lassen.

Auswirkung auf Aufwand & Kosten?

Im Gegensatz zu den restlichen Auswirkungsdimensionen (Qualität, Leis-
tungsfortschritt und Termine) schätzt der QRM die Wahrscheinlichkeit einer
Überschreitung von Aufwand und/oder Kosten, wie auch deren Auswi rkung

auf den Projekterfolg als relativ gering ein, weshalb er an dieser Stelle auf
eine Empfehlung verzichtet,

Wenn auch tief eingeschätzt, ist es nicht ausgeschlossen, dass als Ergebnis
der aktuellen Überarbeitung der Masterplanung auf der Basis des festgeleg-
ten Projektscopes der vereinbarte Budgetrahmen gesprengt würde, was
sich ohne Gegenmassnahmen definitiv auf den Projekterfolg auswirken
würde.

292 Zurze i t keine relevanten Risiken mit expliziter Auswirkung auf Aufwand & Kosten.
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4 .1

Stellungnahr IenN

Stellungnahmen zu Empfehlungen
Die Co-PräsidienPA und STA, sowie die Projektleitung nehmen auf die
Empfehlungen des QRM wie folgt Ste l lung:

Empfehlung Stel lungnahme

[Empfehlung 9] Auch wenn die für den
Betrieb der Lösungen zuständige Be-
triebsgesellschaft noch nicht bestimmt
bzw. beschafft ist, erachtet der QRM es
als wichtig, die Erstellung des Betriebs-
konzepts auf die Bedürfnisse der künfti-
gen Betriebsgesellschaft auszurichten
und dieses den Ausschreibungsunterla-
gen beizulegen. Insbesondere deshalb,
weif dieses Konzept den Inhalt der Lie-

ferantenangebote beeinflussen dürfte.

Angenommen, wie folgt:

®

a

Die Co-Präs STA und PA, wie auch GPL be-
stätigen die Wichtigkeit, die Anforderungen
an den Betrieb und die Weiterentwicklung
der Lösung den Ausschreibungsunterlagen
beizuiegen.

Die externe Firma wurde mit der Erstellung
des Betriebskonzepts (inkl, Wartung und
Weiterentwicklung) bereits beauftragt.

Die Fachgruppe FG6 wird sich um die tech-
nischen und die FG8 um die rechtlichen A s -

pekte der öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft kümmern.

[Empfehlung 10] Die Modularisierung
der JAA geht einher mi t der Individuali-
sierung dessen Leistungsbezugs seitens
Bund und Kantone. Als Teil der Vorbe-
reitung für den Strategieentscheid JAA
empfiehlt der QRM der Projektleitung in
Zusammenarbeit mit den Co-Präsiden-
ten des Projektausschusses, ein für Ge-
richte, wie Staatsanwaltschaften akzep-
tables Modell zu entwickeln, wie die JAA
finanziert werden soll.

[Empfehlung 11} Der QRM empfiehlt,
die Auswirkung der Verzögerung in der
Legiferierung des BEK auf den Leis-
tungsfortschritt des Projekts Justitia
4.0, namentlich auf den Ausschrei-
bungsprozess der Plattform «Justi-
tis.Swiss» und die Lösung «eJustizakte
+ JAA> zu prüfen und in die Überarbei-
tung der Masterplanung einfliessen zu
lassen.

WWW.CSP-ag.ch

Angenommen, wie folgt:

» Seitens KKJPD, wie auch seitens Gerichte
gibt es geeignete Modelle, welche auch für
Jusitia 4.0 angewandt werden können.

Bei der Wahi des Modells soll das Risiko
berücksichtigt werden, dass die Finanzie-
rung eines relevanten Moduls nicht gelingt,
weit sich zu wenige Kantone daran beteil i-
gen.

Auch bei der Plattform ist ein Finanzie-
rungsmodell erforderlich, sollte die Daten-
haltung zentral wie auch dezentral erfot-

Angenommen, wie folgt:

& Im Rahmender laufenden Überarbeitung
der Masterplanung berücksichtigt die GPL
das Risiko eines verzögerten Rechtset-
zungspozesses.
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4 , 2 Stel lungnahmen zu Anregungen

Die Co-Präsidien PA und STA, sowie die Projektleitung nehmen auf die An-
regungen ( im Tex t des ORM-Berichts) des QRM wie folgt Stel lung:

Anregungen zuhanden PA und STA, sowie Projektleitung

Anregung [Seite 10] Der QRM regt im Angenommen

Rahmen der faufenden Überarbeitung
der Projektplanung an, den Grad der
Detailiierung der für die Projektsteue-
rung zu liefernden Ergebnisse anlässlich
eines Vorgesprächs mit den Co-Präsi-
denten des Projektausschusses festzu-
legen und die für die Projektsteuerung
relevanten Ergebnisse anlässlich einer
kommenden Sitzung des Projektaus-
schusses zu präsentieren.

Anregung [Seite 10] Der QRM erachtet Angenommen

die von ihm vorgeschlagenen Empfeh-
lungen zur Verbesserung der Projektor-
ganisation und Zusammenarbeit mit
dem Projektausschuss als umgesetzt
und regt an, die Wirkung der Verbesse-
rungen anlässlich eines Vorgesprächs
zwischen Co-Präsidien PAund STA, so-
wie Projektleitung zu evaluieren und die
in Kraft getretenen Massnahmen gege-
benenfails punktuell nachzubessern,

An regung [Seite 12] Der QRM verweist Angenommen
auf die Empfehlung 4 aus seinem Be-
richt: 1-20 (knappe Besetzung der Fach-
gruppen) und regt an, die Überarbei-
tung der Masterplanung auf die realis-
tisch zur Verfügung stehende Kapazität
der Fachgruppen auszurichten, sowie
während der Projektabwicklung auftre-
tende Fähigkeitslücken in Zusammenar-
beit mit den Co-Präsidenten des Projek-
tausschusses rasch zu füllen.
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Anregungen zuhanden Projektleitung

Anregung [Seite 7 ] Der QRM weist auf
die Wichtigkeit eines Abhängigkeitsma-
nagement zwischen Justitia 4.0 und
dem Programm HIS hin und regt an,
durch HIS zu erzeugende Lieferobjekte
mit Abhängigkeit zu Justitia 4.0, Im Ka-
talog der Lieferobjekte von Justitia 4.0
ebenfalis aufzuführen,

Anregung [Seite 7} Um die Beschaffung
der Lösung, wie auch des Betreibers der
Lösung beschaffungsrechtlich konform
und risikominimiert durchzuführen regt
der ORM an, den Ausschreibungspro-
zess durch externe Beschaffungsspezia-
listen begieiten zu lassen (wie im Rah-
men des noch nicht verabschiedeten
Beschaffungskonzepts von der Projekt-
leitung vorgeschlagen).

Anregung [Seite 8] Der QRM erachtet
es als wesentlich, dass die Erkenntnisse
aus den Sandboxen in die laufenden Ar-
beiten der Fachgruppen, namentlich in
die Anforderungsdokumente einfliessen
und regt an, diese möglichst zu formali-
sieren, damit der Beschaffung der Platt-
form «Justitia.swiss», wie auch der Lö-
sung «eJustizakte + JAA» einen mäg-
lichst hohen und akzeptanzfördernden
Praxisbezug verliehen wird.

Relevante HIS-Lieferobjekte mit Abhäng ig-
keit zu Justitla 4.0 werden in den Katalog
der Lieferobjekt J40 aufgenommen (No-
menklatur: XNNN, X = Extern)

« Die Koordination erfolgt zudem in regel-
mässigen Sitzungen des Projektes J40, Ins-

besondere in den GPL-Si tzungen

« Anschaffung Beschaffungsspezialist in der
Planung aufgenommen

® Hoher Rhythmus von Absprachemeetings
= Schriftliche Zwischenergebnisse der SB in

Vorbereitung

« Schfussberichte mi t Erkenntnissen geplant

Anregung {Seite 10] Dami t sich die Pro-
jektieitung besser auf ihre planerischen
Aufgaben konzentrieren kann, regt der
QRM an, Controllingtätigkeiten und Auf-
gaben zu r Aufbereitung von Informatio-
nen konsequent dem Projektmanage-
mentoffice (PMO) zu delegieren und
dieses nötigenfalls zu verstärken.

= Heute n u r 60% PMO

» Zur Prüfung aufgenommen, nach Ab-
schluss Einführungszeit

Anregung [Sei te 11] Im Zuge der lau-
fenden Überarbeitung der Master- und
Jahresplanung regt der QRM an, die
Phasen zur Bereitstellung der beiden
Lösungen getrennt voneinander zu pla-
nen. Ebenfalls sol! der Einsatz einer agi-
len Vorgehensweise zu r Realisierung
und Bereitstellung der Lösungen erwägt
werden.

WWW\.CSP-aG.ch

= Klärung Abhängigkeiten im Gange

= Masterplan, Synchronisation und Teilpro-
jektplanung werden überarbeitet

Planungsabschluss bis Ende 2020
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5  A n h a n g

5.1 Ampelfarben Qualitäts- und Ris ikomanage-
ment (QRM) für Projektstatus
Das ORM orientiert sich bei der Ampelsetzung an folgenden Statusregeln:

Zielerreichung nicht gefährdet, keine Massnahmen notwendig

s Gelb: Massnahmen notwendig. Herausforderungen können durch Ebene
Führung gelöst werden

: Herausforderungen bedingen Entscheid Projekt- und S t e u e r u n g s -

ausschuss

5.2 Grundsätze bei Risikoeinschätzung
Beurteilung durch das QRM:

® Leistung: Gefährdung von Projektzielen und -ergebnissen als Ganzes
oder in Teilen

« Termine: Gefährdung von vereinbarten Terminen für Phasenenden und
Meilensteine

@ Aufwand & Kosten: Gefährdung des vereinbarten Rahmens zu Aufwand
und Kosten

= Qualität: Gefährdung von Qualitätsvorgaben oder -erwartungen an Lie-
ferergebnisse (in Projektaufträgen vereinbarter Lieferumfang, Ergeb-
nisse, die abgenommen und für den Betrieb freigegeben werden, z.B.
IT-System, Prozessbeschreibungen, Dokumentationen, Konzepte)
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